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Gem�ss RASV-Statuten Art. 8.13 erhalten Vorstandsmitglieder und andere Funktion�re des 
RASV f�r ihre T�tigkeiten f�r den Verband Entsch�digungen, welche in diesem Reglement 
festgelegt sind.

1. SITZUNGSGELD

1.1 Das Sitzungsgeld betr�gt Fr. 15.- pro Sitzung
1.2 Es wird ausbezahlt f�r Sitzungen des Vorstandes, der RPK, Kommissionen, NW-

Obmann f�r NW-Leiter-Rapporte, Delegiertenversammlungen und Schiesskonferenzen 
(DV und SK nur f�r Vorstandsmitglieder und RPK).

2. TAGGELD

2.1 1/1 Taggeld, Einsatz mehr als 7 Std. = Fr. 60.-
1/2 Taggeld, Einsatz von 3,5 bis 7 Std. = Fr. 30.-
1/4 Taggeld, Einsatz bis 3,5 Std. = Fr. 15.-
Die Stundenzahlen verstehen sich inkl. Reisezeiten.

2.2 Das Taggeld wird ausbezahlt an Funktion�re bei Anl�ssen des Verbandes wie: 
Verbandsschiessen, Verbandsmeisterschaft, Verbandsgruppenmeisterschaft, 
Qualifikationsrunden NW-Verb�ndewettkampf, NW-Treffen, etc. sowie f�r Delegierte 
an EASV-DV, EASV-Pr�sidentenkonferenz, EASV-Sch�tzenmeisterkonferenz, EASV-
Nachwuchsleiterkonferenz. Ebenso f�r Repr�sentanten an Eidg.- und Kantonalen 
Sch�tzenfesten und Delegiertenversammlungen anderer Verb�nde.

2.3 Im Taggeld eingeschlossen sind s�mtliche Verpflegungsspesen.
2.4 Werden vom EASV oder anderen Institutionen f�r Ressort-Konferenzen etc. 

Entsch�digungen bezahlt, so entfallen s�mtliche Verg�tungen des RASV, ungeachtet 
der H�he der erhaltenen Summe.

2.5 Nachwuchssch�tzen, die den RASV am EASV NW-Verb�ndewettkampf vertreten, 
erhalten als Taggeld Fr. 20.-. Der Betrag wird vom NW-Obmann ausbezahlt (keine 
weiteren Verg�tungen).

3. FAHRTENTSCHÄDIGUNG

3.1 Fahrten �ber das Verbandsgebiet des RASV hinaus:
Fahrten mit der Bahn = Retourbillet 2. Klasse
Fahrten mit dem Auto = Fr. -.50 pro Kilometer
Die volle Entsch�digung steht dem Fahrzeughalter zu. Nur dieser rechnet mit dem 
Kassier ab.

3.2 Fahrten innerhalb Verbandsgebiet des RASV:
Fahrten mit der Bahn = Retourbillet 2. Klasse
Fahrten mit dem Auto = Fr. -.30 pro Kilometer, abzgl. 10 km. 

Diese gehen immer zu Lasten des Fz.-
Halters.

Die gebr�uchlichsten Distanzen sind in einer diesem Reglement beigelegten Tabelle 
festgehalten. Gemeinsame Fahrten d�rfen nur einfach verrechnet werden.
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4. BARAUSLAGEN

4.1 Barauslagen sind zu vermeiden, wenn schriftliche Rechnungsstellung an den Verband 
m�glich ist.

4.2 Ist Punkt 1 nicht m�glich, so ist eine Quittung zu verlangen. Diese ist der Abrechnung 
beizulegen.

4.3 Telefon und Porti werden auch ohne Quittung anerkannt. Ebenso eventuelle 
Trinkgelder.

5. ABRECHNUNG

5.1 Die Spesenabrechnung erfolgt nur einmal j�hrlich per 15. November.
5.2 Der Kassier verschickt auf dieses Datum die speziellen Abrechnungs-Formulare.
5.3 S�mtliche Entsch�digungen m�ssen vom Funktion�r in der entsprechenden Rubrik des 

Abrechnungsformulars eingetragen werden.
5.4 Wer seine Abrechnung bis zum 30. November nicht eingereicht hat, verzichtet auf 

seine Anspr�che (Datum Poststempel). Eine Nachforderung ist nicht m�glich.
5.5 Der Kassier kontrolliert die eingereichten Abrechnungen.
5.6 Ohne R�cksprache darf er keine �nderungen an der Abrechnung vornehmen.
5.7 Um unn�tige Kosten zu vermeiden, hat jeder Funktion�r sein Bank- oder PC-Konto auf 

dem Abrechnungs-Formular anzugeben.
5.8 Die Auszahlung erfolgt auf das Jahresende.

6. INKRAFTSETZUNG

6.1 Dieses Reglement wurde an der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und 
Rechnungspr�fungs-Kommission des RASV am 28. April 1983 beraten und 
genehmigt.

6.2 Es tritt r�ckwirkend per 1. Januar 1983 in Kraft.

F�r die RPK F�r den RASV
Pr�sident Pr�sident
Ruedi Tschirky Alfons Strupler

An der SRS vom 25.10.1985 wurde Art. 2.5 neu aufgenommen

F�r die RPK F�r den RASV
Pr�sident Pr�sident
Ruedi Tschirky Angelo Filippi
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FAHRTENTSCHÄDIGUNGS - TABELLE

W.ort\Sch.stand BE BB BI HE HO NH SB UH 
Bibern 8.00 --.-- 4.80 6.00 10.50 7.00 5.40 7.20 
Diessenhofen 6.60 4.20 4.80 5.40 2.40 6.30 5.40 4.40 
Eglisau 9.30 16.80 10.50 7.80 20.00 7.80 10.80 11.40 
Flurlingen --.-- 6.00 --.-- --.-- 8.40 --.-- --.-- --.--
Hallau 4.00 14.00 7.20 5.00 17.00 6.00 7.20 8.00 
Neuhausen --.-- 5.70 --.-- --.-- 9.30 --.-- --.-- --.--
Schaffhausen --.-- 4.80 --.-- --.-- 8.00 --.-- --.-- --.--
Schleitheim 4.80 15.00 8.00 6.00 18.00 7.00 8.00 9.00 
Stein am Rhein 10.50 8.40 9.30 9.30 --.-- 10.20 10.00 10.20 
Thayngen 7.20 --.-- 4.00 5.00 8.40 6.00 4.50 6.30 
Uhwiesen 1.50 7.20 1.80 --.-- 10.00 1.20 2.00 --.--


